
INHALT

Bekanntmachungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
* Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
* Termine und Tagungen der Ausschüsse des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
* Förmliches Verfahren zur Aufhebung des Trinkwasserschutzgebietes Rösa
* Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kultur und Kunst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Kultur- und

Kunstförderrichtlinie)
* Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Jobcenter – Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für

Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde
* Ausschusssitzung am 28.06.2017

Bekanntmachung des Zweckverbandes Goitzsche
* Verbandsversammlung am 26.06.2017

Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig
* Verbandsversammlung am 20.6.2017

Amtsblatt für den
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
11. Jahrgang Freitag, 16.06.2017 Ausgabe 11

Bekanntmachungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse des Kreistages
Anhalt-Bitterfeld

Betriebsausschusses für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes
„Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld“ am 22.05.2017

Beschluss-Nr.: 011-09/2017
Vergabe von Leistungen nach VOL/A Beschaffung eines Geräteträgers (max. 14 t zulässi-
ges Gesamtgewicht)

Beschluss-Nr.: 012-09/2017
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A K 1258, 1. BA zwischen Kermen und Steckby

Kultur- und Tourismusausschuss am 24.05.2017

Beschluss-Nr.: 43-05/2017
Entscheidung über die Vergabe von Zuwendungen zur Projektförderung von Kunst und
Kultur für das Jahr 2017

Beschluss-Nr.: 44-05/2017
Entscheidung über nichtförderfähige Anträge zur Projektförderung von Kunst und Kultur
für das Jahr 2017

Termine und Tagungen der Ausschüsse des Kreistages
Anhalt-Bitterfeld

Rechnungsprüfungsausschuss

Termin: Donnerstag, 22.06.2017, 18:00 Uhr
Ort: Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, Beratungsraum III,

Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden

Ausschussmitglieder und der Beratungsfähigkeit

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Verpflichtung sachkundiger Einwohner
5. Feststellung der Niederschrift vom 18.02.2016
6. Informationen der Verwaltung, Informationen zu den Anfragen aus der letzten

Sitzung
7. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen
8. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Stand der Prüfung der

Eröffnungsbilanz des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
9. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über sonstige Prüfungen
10. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
11. Schließung der Sitzung

gez. Müller
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzung des Vergabeausschusses

Termin: Montag, 03.07.2017, 17.00 Uhr
Ort: Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, Beratungsraum VII,

Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden

Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
4. Einwohnerfragestunde
5. Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung
6. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse,

sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner
entgegenstehen

7. Informationen der Verwaltung, Informationen zu den Anfragen aus der letzten
Sitzung

8. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung, Informationen zu den Anfragen aus der letzten

Sitzung
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10. Behandlung nichtöffentlicher Vorlagen
11. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
12. Schließung der Sitzung

gez. Wolkenhaar
Vorsitzender des Vergabeausschusses

Förmliches Verfahren zur Aufhebung des Trinkwasserschutzgebietes
Rösa

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld führt das förmliche Verfahren zur Aufhebung des Trinkwas-
serschutzgebietes Rösa durch.

Der Verordnungsentwurf liegt im

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Umweltamt
OT Bitterfeld
Ziegelstraße 10
06749 Bitterfeld-Wolfen

vom 26.06.2017 bis 28.07.2017

aus und kann dort zu den Sprechzeiten eingesehen werden.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann seine Einwendungen
schriftlich oder zur Niederschrift bis zum 28. Juli 2017 bei der o. g. Behörde vortragen.

gez. Rößler
Amtsleiter Umweltamt
Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
von Kultur und Kunst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Kultur- und
Kunstförderrichtlinie)

Auf der Grundlage des § 45 Abs. 1 S. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt (Kommunalrechtsreformgesetz vom 17. Juni 2014, Artikel 1 - Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, GVBl. LSA Nr. 12/2014, S. 288) hat der
Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in öffentlicher Sitzung am 11. Mai 2017 die
nachstehend aufgeführte Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
von Kultur und Kunst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Kultur- und Kunstförderrichtlinie) be-
schlossen (Beschluss-Nr.: 0158-21/2017):
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Teil I
Allgemeine Verfahrensgrundsätze

1. Zuwendungszweck, Form der Zuwendung, Finanzierungsart, Rechtsgrundlagen

1.1 Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, nachfolgend Landkreis genannt, gewährt nach
Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen zum Zweck der Förderung kultureller
sowie künstlerischer Vorhaben und Projekte (Maßnahmen), die ohne die Zuwen-
dung des Landkreises sonst nicht oder nicht in dem erforderlichen und notwen-
digen Umfang durchführbar wären und an deren Realisierung er ein erhebliches
Interesse hat. Die geförderten Maßnahmen müssen der Bereicherung des kultu-
rellen und künstlerischen Lebens im Landkreis dienen.
Die (zielgerichtete) Kultur- und Kunstförderung des Landkreises soll insbeson-
dere dazu beitragen, die bereits zur Tradition und zum festen Bestandteil des
kulturellen und/oder künstlerischen Lebens im Landkreis gewordenen Vorhaben
und Projekte sowie Initiativen mit einem breiten Wirkungskreis zu erhalten und
weiter zu entwickeln. Des Weiteren gilt es in der Entstehung befindliche Vorha-
ben, Projekte und Initiativen, die der kulturellen sowie der künstlerischen Bele-
bung in den Gemeinden und Städten des Landkreises dienen, zu fördern und in
ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen.

1.2 Die Gewährung von Zuwendungen stellt eine freiwillige Leistung des Landkrei-
ses dar. Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Gewährung einer Zuwen-
dung besteht nicht. Vielmehr entscheidet der Landkreis aufgrund seines pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.
Die Höhe der jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bestimmt der
Kreistag im Rahmen seiner Beschlussfassung zur Haushaltssatzung des Land-
kreises für das jeweilige Haushaltsjahr.

1.3 Der Landkreis gewährt die Zuwendungen im Rahmen dieser Richtlinie in Form
von zweckgebundenen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu den als zuwen-
dungsfähig anerkannten Ausgaben.
Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden
Zwecks nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungs-
fähigen Ausgaben gewährt (Anteilfinanzierung).

1.4 Der Landkreis gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie in Anwen-
dung der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt
(LHO LSA) vom 30. April 1991 (GVBl. LSA S. 246) i. V. m. den Verwaltungsvorschrif-
ten zu den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO LSA, RdErl. des
MF vom 01. Februar 2001, MBl. LSA S. 241) sowie in Anwendung des RdErl. des
MF vom 06. Juni 2016 – 21.12-04011-8 (Zuwendungsrechtsergänzungserlass,
MBl. LSA S. 383) und der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom
17.06.1016 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union [ABl. EU Nr. L 187 vom 26.06.2014,
S. 1 - (AGVO)] bzw. der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom
18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. Nr. L 352,
S. 1) in den jeweils geltenden Fassungen und der Hauptsatzung des Landkreises
Anhalt-Bitterfeld.

2. Gegenstand und Ziele der Förderung

2.1 Zuwendungen können im Rahmen dieser Richtlinie für Maßnahmen in folgenden
Bereichen gewährt werden:

• Bildende Kunst
• Darstellende Kunst
• Traditions- und Heimatpflege, Brauchtum
• Kinder- und Jugendkultur
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• Musik
• Literatur
• Ausstellungen und Sammlungen
• öffentliches Bibliothekswesen.

2.2 Zuwendungsfähige Maßnahmen können insbesondere sein:

• Projekte, Vorhaben (und Initiativen) zur Förderung einer breiten künstleri-
schen und kulturellen Betätigung der Bevölkerung des Landkreises, die zu-
dem zu einer Bereicherung der Kunst- und Kulturlandschaft des Landkreises
führen,

• Projekte, Vorhaben (und Initiativen) zur Förderung der (inter)kulturellen und
künstlicherischen Kinder- und Jugendarbeit (Proben- und Trainingslager für
Kinder und Jugendliche, Werkstätten und Workshops im Bereich der musi-
schen, darstellenden und bildenden Kunst, Kunstschulen etc.),

• Projekte, Vorhaben (und Initiativen) in allen Bereichen der Kunst und Kultur
von gemeinnützigem Interesse und besonderer regionaler Bedeutung für den
Landkreis (Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Theater, Werkstätten etc.),

• Projekte von Kunst- und Kulturschaffenden des Landkreises,
• Projekte und Vorhaben zur Unterstützung des Kulturaustausches (Durchfüh-

rung von Konferenzen zur Regional-, Heimat- und Kulturgeschichte etc.),
• Erstellen von Publikationen und Dokumentationen im Rahmen von kulturellen

und künstlerischen Projekten und Vorhaben.

2.3 Von einer Förderung i. S. d. Richtlinie ausgeschlossen sind Maßnahmen,

• die auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet sind.
• die vorwiegend einen geselligen bzw. kommerziellen Charakter haben.
• die ausschließlich parteipolitisch, religiös sowie vereinsintern ausgerichtet

sind.
• die ihren Schwerpunkt nicht im Bereich der Kultur und Kunst haben.

2.4 Der Landkreis fördert im Rahmen dieser Richtlinie Maßnahmen, um

• ein vielfältiges kulturelles und künstlerisches Angebot zu sichern,
• das bürgerliche Engagement in der Kunst und der Kultur zu unterstützen,
• zur Identitätsstiftung und zur Entwicklung des Gemeinwesens in den Kommu-

nen des Landkreises und damit im Landkreis beizutragen,
• eine kulturelle Vielfalt, Offenheit, Partizipation und die Pflege der Traditionen

in Kultur und Kunst zu ermöglichen.

Das besondere Interesse des Landkreises gilt dabei der Förderung des vorhan-
denen kulturellen und künstlerischen Potentials sowie der Vielfalt des Kulturle-
bens in der Region (allgemeine Ziele).

2.5 Der Landkreis verfolgt mit der Förderung von Maßnahmen im Rahmen dieser
Richtlinie insbesondere folgende besondere konkrete Ziele:

• Erhaltung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur des Landkreises,
• Unterstützung der kulturellen und künstlerischen Betätigung der Bevölkerung

des Landkreises und im Besonderen des künstlerischen Nachwuchses,
• Förderung der Kulturarbeit und der kulturellen Bildung für Kinder und Jugend-

liche,
• Pflege und Erschließung des kulturellen und künstlerischen Erbes in den ver-

schiedenen Regionen des Landkreises,
• Stärkung der regionalen kulturellen Potentiale und Erhöhung der touristi-

schen Attraktivität in allen Bereichen von Kultur und Kunst in den Gemeinden
und Städten des Landkreises,

• Förderung und Initiierung von alltagsnahen Angeboten für die Bevölkerung
des Landkreises in den Bereichen Kultur und Kunst.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger i. S. d. Richtlinie sind natürliche und juristische Perso-
nen des privaten Rechts, die Aufgaben auf den Gebieten der Kultur und/oder der
Kunst, an deren Erfüllung der Landkreis ein erhebliches Interesse hat, erfüllen.
Soweit der Zuwendungsempfänger eine juristische Person des privaten Rechts
ist, muss dieser satzungsgemäß gemeinnützig arbeiten.
Zuwendungsfähig sind insbesondere im Landkreis ansässige Vereine, Kultur-
schaffende sowie Künstler und Künstlergruppen, die gemeinnützige kulturelle
und/oder künstlerische Projekte und Vorhaben realisieren.
Die Satzung des antragstellenden Vereins muss die kulturelle und/oder künstle-
rische Arbeit i. S. d. Richtlinie beinhalten.

3.2 Zuwendungsempfänger i. S. d. Richtlinie können juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts sein. Eine Antragstellung von kreisangehörigen Städten und
Gemeinden auf eine Förderung von kulturellen und/oder künstlerischen Maß-
nahmen i. S. d. Richtlinie ist möglich, soweit damit insbesondere eine überre-
gionale Ausstrahlung der Maßnahme verbunden ist und der Landkreis an der
Realisierung ein erhebliches kulturpolitisches Interesse hat.

3.3 Zuwendungsempfänger i. S. d. Richtlinie können Kirchengemeinden bzw. Kir-

chengemeindeverbände und anerkannte Religionsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sein soweit sie Träger von kulturellen
Projekten und/oder Organisator von kulturellen und/oder künstlerischen Veran-
staltungen sind.

3.4 Soweit sich die Rechtsform des Zuwendungsempfängers innerhalb des Bewil-
ligungszeitraumes gemäß dem Zuwendungsbescheid des Landkreises ändern
sollte, ist dies dem Landkreis gegenüber unverzüglich anzuzeigen.
Die Regelungen des Zuwendungsbescheides werden nicht automatisch auf die
neue Rechtsform übergeleitet. Der Landkreis kann auf eine entsprechende An-
tragstellung hin einer Überleitung zustimmen, wenn der Zweck der Förderung
auch für den verbleibenden Bewilligungszeitraum erfüllt werden kann.

3.5 Der Zuwendungsempfänger darf die ihm vom Landkreis gewährte Zuwendung
nicht an Dritte weiterleiten. Dies ist nur in Ausnahmefällen und nach schriftlicher
Einverständniserklärung des Landkreises möglich.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Antragsteller

• Gefördert werden können grundsätzlich Antragsteller mit ständigem Wohnsitz
bzw. Sitz im Landkreis, die eine ordnungsgemäße Durchführung der Maßnah-
me, die zweckentsprechende sowie sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der Mittel sowie eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit in fachlicher,
organisatorischer und finanzieller Hinsicht zu sichern in der Lage sind.
Die dem Antragsteller gewährte Zuwendung darf nicht zu einer Überfinanzie-
rung der Maßnahmen führen.

• Gefördert werden können grundsätzlich Antragsteller, die im Rahmen ihrer
Möglichkeiten Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Maßnahme aktivie-
ren und einsetzen und/oder sich nachweislich um die Einwerbung von Dritt-
mitteln bemüht haben.

• Der Antragsteller muss glaubhaft darstellen können, dass die Maßnahme mit
den zur Verfügung stehenden eigenen finanziellen Mitteln nicht realisiert wer-
den kann.
Dies ist in dem vom Antragsteller einzureichenden Kosten- und Finanzie-
rungsplan nachzuweisen.

4.2 Vorhaben/Projekte (Maßnahmen)

• Gefördert werden können ausschließlich Maßnahmen, an deren Erfüllung des
mit der Zuwendung verfolgten Zwecks ein erhebliches Interesse des Land-
kreises besteht, die von kreislicher und/oder regionaler und/oder überregio-
naler Bedeutung sind und die einen räumlichen und/oder fachlich-inhaltlichen
Bezug zum Landkreis bzw. zu dessen kulturpolitischer Ausrichtung aufwei-
sen.

• Gefördert werden können grundsätzlich Maßnahmen, deren Gesamtfinanzie-
rung auf der Basis eines ausgeglichenen Kosten- und Finanzierungsplanes
gesichert und deren Förderzeitraum auf die Dauer eines Haushaltsjahres be-
grenzt ist.

• Gefördert werden können ausschließlich Maßnahmen, mit denen bei der An-
tragstellung noch nicht begonnen worden ist.
Beabsichtigt der Antragsteller mit der Maßnahme vor der Bewilligung der Zu-
wendung zu beginnen, so bedarf dies der Zustimmung des Landkreises.
Hierzu bedarf es einer Antragstellung auf Ausnahme vom Verbot des vorzeiti-
gen Maßnahmebeginns.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart

Der Landkreis gewährt im Rahmen dieser Richtlinie Zuwendungen für kulturelle
und/oder künstlerische Maßnahmen grundsätzlich durch die Projektförderung.
Als Projektförderung wird die Gewährung von Zuwendungen zur Deckung der
Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne, zeitlich und inhaltlich ab-
gegrenzte Vorhaben bzw. Projekte bezeichnet.

5.2. Finanzierungsart

Die Zuwendung des Landkreises wird grundsätzlich zur Anteilfinanzierung des
zu erfüllenden Zwecks bewilligt. Die Zuwendung ist zudem bei der Bewilligung
auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.

5.3 Umfang und Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach Art und Umfang der Maßnahme. Die
Zuwendung des Landkreises kann in einer Höhe von bis zu 70 v. H. der (aner-
kannten) zuwendungsfähigen Ausgaben für den zu erfüllenden Zweck gewährt
werden. Die restlichen finanziellen Mittel sind durch Eigenmittel des Zuwen-
dungsempfängers, die mindestens in einer Höhe von 10 v. H. der zuwendungsfä-
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higen Ausgaben durch diesen zu erbringen sind (verpflichtende Eigenbeteiligung
des Zuwendungsempfängers), und/oder Drittmittel aufzubringen.
Die Antragsteller haben sich nachweislich um eine Mitfinanzierung bei ihrer Sitz-
gemeinde zu bemühen.
Die in Absatz 1 vorgegebene Beteiligung an den zuwendungsfähigen Ausgaben
schließt weitere Zuwendungsgeber für die jeweilige Maßnahme nicht aus. Dies
ist gegenüber dem Landkreis als Zuwendungsgeber durch den Antragsteller
anzuzeigen. Ein entsprechender Nachweis über die Höhe der gewährten Zu-
wendung durch Dritte ist im Rahmen der Verwendungsnachweisführung durch
diesen zu erbringen.

5.4 Zuwendungsfähige Ausgaben

• Zuwendungsfähige Ausgaben sind nur die in direktem Zusammenhang mit
der Maßnahme entstehenden und je nach Art und Umfang der Maßnahme
angemessenen Ausgaben.

• Zuwendungsfähige Ausgaben sind:

• Aufwandsentschädigungen/Honorare,
• Fahrtkosten gemäß gültigem Bundesreisekostengesetz,
• Kosten für Arbeits- und Verbrauchsmaterial,
• Mieten, Leihgebühren,
• Druck- und Werbungskosten,
• Kosten für Beschaffung und Reparatur für Noten und Musikinstrumente,
• Kosten für technische Geräte, sonstige Ausstattungen und Ausrüstun-

gen,
• Kosten für Proben- und Trainingslager,
• Kosten für die Erhaltung und Erweiterung der Bestände von Bibliothe-

ken und den Medienerwerb.

Finanzielle Aufwendungen für Honorare werden nur bis zu einer Höhe von
15 Euro pro Stunde als zuwendungsfähig anerkannt, soweit die Kosten hierfür
dem Antragsteller für eine künstlerische Anleitung im Rahmen der zu fördern-
den Maßnahmen entstehen.

• Nicht zuwendungsfähige Ausgaben sind:

• unbare Eigenarbeitsleistungen (kassenmäßig nicht nachgewiesene
Leistungen),

• Aufwendungen für allgemeine Vereinszwecke und Maßnahmen, die
sich ausschließlich an die eigenen Mitglieder richten sowie Mitglieds-
beiträge für Verbände/Dachverbände,

• Kosten für Büroausstattungen,
• Kosten für Speisen und Getränke sowie Präsente,
• Kosten, die durch Versäumnisse oder das Fehlverhalten des Zuwen-

dungsempfängers entstanden sind (Versäumnisgebühren, nicht ge-
nutzte Skonti und Rabatte etc.),

• Kosten für Vereins- und Heimatfeste, deren Bedeutung sich ausschließ-
lich auf die Ortschaft beschränkt,

• Kosten für Baumaßnahmen.

• Für Kinder und Jugendliche, die an einem Proben- und/oder Trainingslager
teilnehmen, können angemessene Kosten für Verpflegung anteilig bezu-
schusst werden.

• Die Umsatzsteuer, die nach § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) als Vorsteuer ab-
ziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

Teil II
Verfahren

6. Antragsverfahren/-fristen

6.1 Antragstellung

• Die Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind schriftlich zu stellen.
Hierzu ist grundsätzlich das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Formular
(Antragsvordruck, vgl. Anlage 1) zu verwenden. Das Antragsformular ist voll-
ständig ausgefüllt, mit rechtsverbindlicher Unterschrift unterzeichnet und mit
den erforderlichen und notwendigen Anlagen versehen im Landkreis einzurei-
chen.
Die Antragsformulare sind über das zuständige Fachamt erhältlich.

Die Anträge auf die Gewährung einer Zuwendung müssen zudem die zur Be-
urteilung der Erforderlichkeit bzw. der Notwendigkeit und Angemessenheit
der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Die Angaben sind durch
geeignete Unterlagen und durch entsprechende Kostenkalkulationen zu bele-
gen bzw. zu untersetzen.

• Den Anträgen sind grundsätzlich insbesondere folgende Unterlagen beizufü-
gen:

• detaillierte Beschreibung der Maßnahme, ggf. Konzeption,
• Kosten- und Finanzierungsplan unter Angabe der zu erwartenden Ein-

nahmen und Ausgaben,
• Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist,
• Begründung zum Eigenanteil des Antragstellers,
• Freistellungsbescheid des Finanzamtes zum Nachweis der Gemeinnüt-

zigkeit,
• Rechtsform und Vertretungsregelungen bzw. -befugnisse (Geschäfts-

führung etc.); insbesondere bei Vereinen Vorlage der Vereinssatzung
sowie eines Auszugs aus dem Vereinsregister.

• Der Eigenanteil des Antragstellers ist u. a. auch prozentual auszuweisen. Wer-
den im Kosten- und Finanzierungsplan Einnahmen ausgewiesen, die z. B.
über Eintrittsgelder akquiriert werden sollen, sind diese kalkulatorisch zu un-
tersetzen. Dies gilt ausgabenseitig insbesondere auch für ausgewiesene Ho-
norar-, Ausstattungs- und Fahrtkosten etc.

• Der Landkreis kann weitere für die Prüfung der Antragstellung auf die Ge-
währung einer Zuwendung notwendige bzw. erforderliche Unterlagen vom
Antragsteller abfordern. Soweit sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig
veranschlagte Kostenpositionen nicht nachvollziehbar sind, ist der Landkreis
berechtigt und verpflichtet, entsprechende Kalkulationen dieser Kostenpositi-
onen vom Antragsteller abzufordern.

• Ist der Antragsteller zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt, hat er im
Kosten- und Finanzierungsplan die sich daraus ergebenden Vorteile auszu-
weisen (Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer).

• Soweit eine Zuwendung für Anschaffungen ab einem Wert von 150 Euro (Net-
to) beantragt wird, sind mindestens 3 Kostenangebote mit einzureichen
(Nachweis der Kostengünstigkeit). Dies können auch Katalogangebote sein.

• Bei allen beteiligten Stellen, die zur Finanzierung der (geplanten) Maßnahme
beitragen sollen, sind durch den Antragsteller identische Kosten- und Finan-
zierungspläne einzureichen.

6.2 Antragsfristen

Die Antragstellung hat bis zum 30.09. des lfd. Kalenderjahres für das folgende
Haushaltsjahr zu erfolgen.

Antragstellungen auf Landesförderung für Maßnahmen, die (auch) durch finan-
zielle Mittel des Landkreises bezuschusst werden sollen, sind grundsätzlich bis
zum 30.08. des lfd. Kalenderjahres für das folgende Haushaltsjahr einzureichen.

6.3 Eingangsbestätigung

Der Antragsteller erhält vom Landkreis eine schriftliche Eingangsbestätigung
mit einer entsprechenden Registriernummer für die weitere Bearbeitung des
Antrages.

6.4 Antragsprüfung und -entscheidung

• Prüfung
Die Verwaltung prüft, ob die für die Förderung erforderlichen und notwendi-
gen Angaben durch den Antragsteller vollständig erbracht worden und ob die
Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie
erfüllt sind. Die Verwaltung hat zudem zu prüfen, ob die Maßnahme bereits
durch finanzielle Mittel des Landkreises gefördert wird (Ausschluss einer
Doppelförderung).
Die Verwaltung prüft zudem insbesondere unter Heranziehung der unter Pkt.
1.4 benannten beihilferechtlichen Vorschriften die Anträge aus beihilferecht-
licher Sicht. Soweit zusätzliche Unterlagen für diese Prüfung erforderlich sein
sollten, ist die Verwaltung berechtigt, diese vom Antragsteller nachzufordern.
Für den Fall, dass die Prüfung des Antrages ergibt, dass es sich um eine EU-
Beihilfe nach der De-minimis-Verordnung handelt, hat der Antragsteller jede
De-minimis-Beihilfe anzugeben, die er in den vorangegangenen zwei Steuer-
jahren sowie im laufenden Steuerjahr erhalten hat.
Auf der Grundlage der Antragsprüfung erarbeitet die Verwaltung eine Be-
schlussempfehlung für den zuständigen Fachausschuss des Kreistages.

• Beratung und Beschlussfassung im Fachausschuss
Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung der Verwaltung berät der Fach-
ausschuss grundsätzlich in öffentlicher Sitzung über die Förderung der einge-
reichten Anträge und entscheidet hierüber durch Beschlussfassung im Rah-
men der durch den Haushalt des Landkreises zur Verfügung gestellten Mittel.
Auf die Regelungen gemäß § 6 Abs. 5 der Hauptsatzung des Landkreises wird
insoweit verwiesen.
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7. Bewilligungsverfahren

7.1. Bewilligung

• Bewilligungsbehörde ist der Landkreis. Über die Bewilligung einer Zuwen-
dung entscheidet grundsätzlich der Fachausschuss.

• Die Bewilligung bzw. die Ablehnung eines Antrages erteilt die Verwaltung
nach erfolgter Beschlussfassung durch den Fachausschuss schriftlich durch
Erlass eines Bewilligungs- bzw. Ablehnungsbescheides, sobald die haushalts-
rechtliche Ermächtigung vorliegt.

• Über die Bewilligung der Anträge der kommunalen Träger der (öffentlichen)
Bibliotheken entscheidet die Verwaltung nach der Erteilung des Zuwendungs-
bescheides durch das Land Sachsen-Anhalt nach Eintritt der Bestandskraft
dieses Bescheides.
Die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur
(RdErl. des MK vom 22.12.2008 – 51-57001, MBl. LSA S. 878) in der jeweils
geltenden Fassung für den Förderbereich „Öffentliche Bibliotheken“ beim
Land erfolgt durch den Landkreis auf der Grundlage der Antragstellungen der
Kommunen.
Der Fachausschuss ist über die Antragstellungen der Kommunen, die Be-
scheiderteilung durch das Land sowie die Bescheiderteilung des Landkreises
an die Kommunen zu informieren.

7.2. Ausschluss eines Antrages vom Bewilligungsverfahren

Die Bewilligung eines Antrages erfolgt nicht, wenn der Antragsteller seiner
Verpflichtung zur Vorlage von Verwendungsnachweisen und Belegen früher ge-
währter Zuwendungen nicht oder nicht vollständig nachgekommen ist.

8. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

8.1 Mitteilungspflichten

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich dem Landkreis anzu-
zeigen, wenn

• er nach der Vorlage des Kosten- und Finanzierungsplans weitere Zuwendun-
gen für denselben Zweck bei anderen (öffentlichen) Zuwendungsgebern
und sonstigen Dritten beantragt und/oder von ihnen erhält oder wenn sich
eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung in der Finanzie-
rung der Maßnahme ergibt,

• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

• sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

• die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Auszahlung verbraucht werden können,

• zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht
mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr be-
nötigt werden,

• ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird.

8.2 Verletzung der Mitteilungspflichten

Verletzt der Zuwendungsempfänger seine Mitteilungspflichten prüft die Verwal-
tung ein Rücknahme bzw. den Teilwiderruf oder Widerruf des Zuwendungsbe-
scheides.

9. Auszahlungsverfahren

9.1 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Erteilung des Zuwendungsbeschei-
des und nach dem Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheides.
Der Zeitraum bis zur Auszahlung der Zuwendung kann verkürzt werden, indem
der Zuwendungsempfänger die Anerkennung des Zuwendungsbescheides und
den Verzicht auf die Einlegung des Rechtsbehelfs schriftlich gegenüber dem
Landkreis erklärt. Dies kann mittels Vordruck erfolgen, der durch die Verwaltung
mit der Bescheiderteilung zur Verfügung gestellt wird (vgl. Anlage 2). Die im Zu-
wendungsbescheid benannten Auszahlungsfristen sind zu beachten.

Der Zuwendungsempfänger darf die Zuwendung nur insoweit und nicht eher
vom Landkreis abfordern, als sie innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung
für die fälligen Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages
muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten.
Dabei ist die Verwendung bereits erhaltener Teilbeträge in summarischer Form
mitzuteilen.
Für den Fall, dass es sich um eine De-minimis-Beihilfe handelt, erfolgt eine Aus-
zahlung dieser an den Antragsteller erst nach der Erteilung der entsprechenden
De-minimis-Beihilfebescheinigung durch die Verwaltung.

9.2 Die Zuwendung darf bei Anteilfinanzierung nur jeweils anteilig mit etwaigen
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und
sonstigen finanziellen Mitteln des Zuwendungsempfängers in Anspruch genom-
men werden.

9.3 Bei längerfristigen Maßnahmen soll die Auszahlung der Zuwendung grundsätz-
lich über Teilbeträge erfolgen. Die Höhe der Teilbeträge und die Zahlungsfristen
sind im Zuwendungsbescheid festzulegen. Vor der Auszahlung des letzten Teil-
betrags sind der Verwaltung die bereits gezahlten Teilbeträge in summarischer
Form nachzuweisen.

10. Verwendung der Zuwendung, Verwendungsnachweisführung und Prüfung der
Verwendung

10.1 Verwendung der Zuwendung

• Die Zuwendung ist nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimm-
ten Zwecks sowie wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

• Alle Einnahmen (Eigenmittel, Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, fi-
nanzielle Leistungen Dritter und die Zuwendung des Landkreises), die mit
dem Zuwendungszweck in Zusammenhang stehen, sind als Deckungsmittel
für alle Ausgaben einzusetzen. Die Zuwendung des Landkreises darf nur für
die durch diesen im Zuwendungsbescheid anerkannten zuwendungsfähigen
Ausgaben verwendet werden.

• Der Kosten- und Finanzierungsplan ist hinsichtlich seines Gesamtergebnisses
verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v. H. überschritten werden,
soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen
Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines
Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen und Auflagen sind innerhalb
des Gesamtergebnisses des Kosten- und Finanzierungsplanes auch weiterge-
hende Abweichungen zulässig.

• Ermäßigen sich nach der Bewilligung der Zuwendung die im Kosten- und Fi-
nanzierungsplan für den Zuwendungszweck veranschlagten Gesamtausga-
ben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu,
so ermäßigt sich die Zuwendung des Landkreises anteilig. Auf die Mittei-
lungspflichten gemäß Pkt. 8.1 wird verwiesen.

• Die nach Abschluss der Maßnahme nicht verbrauchten finanziellen Mittel des
Landkreises sind durch den Zuwendungsempfänger unverzüglich an diesen
zurückzuzahlen.

• Gegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungswert 150,00 Euro (Netto)
übersteigt, sind zu inventarisieren. Sie verbleiben innerhalb einer Zweck-
bindungsdauer von mindestens 5 Jahren im Miteigentum des Landkreises.
Die Zweckbindungsfrist ist im Zuwendungsbescheid festzulegen. Erst nach
Ablauf der Zweckbindungsfrist kann der Zuwendungsempfänger hierüber frei
verfügen.

10.2 Verwendungsnachweisführung

• Der Zuwendungsempfänger ist für die ordnungsgemäße und zweckentspre-
chende Verwendung und Abrechnung der vom Landkreis gewährten Zuwen-
dung verantwortlich. Er haftet für evtl. entsprechende Rückforderungsansprü-
che des Landkreises.

• Soweit im Zuwendungsbescheid nicht anderes festgelegt wurde, ist die
zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung (Verwendungsnachweis)
grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Maßnahme durch
den Zuwendungsempfänger gegenüber dem Landkreis nachzuweisen.
Kann dieser Termin im Ausnahmefall durch den Zuwendungsempfänger nicht
eingehalten werden, hat dieser schriftlich und ausführlich begründet einen
Antrag auf Terminverlängerung zu stellen. Über diese Antragstellung ent-
scheidet die Verwaltung. Sie kann zudem einen Zwischennachweis verlan-
gen.

• Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und dem zahlen-
mäßigen Nachweis. Der Zuwendungsempfänger hat zudem zu bestätigen,
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und dass die im Ver-
wendungsnachweis gemachten Angaben mit den Büchern und Belegen über-
einstimmen (Selbstauskunftspflicht des Zuwendungsempfängers).
Im Sachbericht sind die bestimmungsgemäße Verwendung der Zuwendung
sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.

• In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeit-
licher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Kos-
ten- und Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem
Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leis-
tungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis
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müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zah-
lung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Um-
satzsteuer) berücksichtigt werden.
Mit dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Belege (Einnahme- und Ausgabe-
belege) über die Einzahlungen und Zahlungen an Dritte sowie ggf. Verträge
über Aufträge etc. vorzulegen.

10.3 Vereinfachter Verwendungsnachweis

Bei einer Höhe der gewährten Zuwendung von bis zu 1.000 Euro ist grundsätz-
lich der vereinfachte Verwendungsnachweis zugelassen. Dieser besteht aus
dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Bele-
gen (Belegliste), in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung
des Kosten- und Finanzierungsplanes in zeitlicher Reihenfolge in monatlichen
Summen unter Verwendung eines entsprechenden Vordrucks, der durch die Ver-
waltung hierfür zur Verfügung gestellt wird, zusammenzustellen sind.

Die Originalbelege verbleiben beim Zuwendungsempfänger.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Antragsteller, die erstmalig eine Förde-
rung im Sinne dieser Richtlinie beim Landkreis beantragen.

10.4. Prüfung der Verwendung der Zuwendung

• Die den Verwendungsnachweis prüfende Behörde ist der Landkreis. Die Ver-
waltung prüft, ob der vom Zuwendungsempfänger eingereichte Verwen-
dungsnachweis den im Zuwendungsbescheid einschließlich den in den Neb-
enbestimmungen festgelegten Anforderungen entspricht und ggf. erteilte Auf-
lagen erfüllt wurden.

• Der Landkreis hat das Recht, die jeweiligen Maßnahmen während der Pla-
nung, Durchführung und nach Beendigung zu prüfen. Er ist des Weiteren be-
rechtigt, Bücher, Belege und sonstige Unterlagen vom Zuwendungsempfänger
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebun-
gen zu prüfen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

• Unabhängig von der Prüfung der Verwendungsnachweise durch das zuständi-
ge Fachamt besteht das Prüfrecht des Rechnungsprüfungsamtes des Land-
kreises weiter.

• Der Zuwendungsempfänger wird über das Prüfungsergebnis nach Abschluss
der Verwendungsnachweisprüfung schriftlich informiert.

• Die Bücher, Belege und sonstige Unterlagen des Zuwendungsempfängers,
die dieser im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung beim Landkreis
eingereicht hat bzw. die durch diesen (vor Ort) eingesehen wurden, sind
mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Prüfung aufzubewahren, soweit
nicht andere Rechtsvorschriften von dieser Frist abweichende Aufbewah-
rungsfristen vorschreiben.

• Erhaltene Förderungen können im Einzelfall von der Europäischen Kommissi-
on geprüft werden.

11. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Er-
stattung der Zuwendung und Verzinsung

11.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides sowie
die Erstattung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungsanspruchs
richten sich nach Verwaltungsverfahrensrecht oder anderen Rechtsvorschriften.

11.2 Die Zuwendung ist insbesondere zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid
nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere § 1 VwVfG LSA i.V. m. §§ 48, 49
VwVfG LSA) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für
die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen wird.

11.3. Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 1 VwVfG LSA i. V. m. § 49a Abs.
3 VwVfG LSA jährlich mit 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz
nach § 247 BGB zu verzinsen.

11.4 Abweichend von den VV-LHO LSA, § 44 Nr. 8.8, ist von einer Erstattung regel-
mäßig abzusehen, wenn der zu erstattende Betrag 25 Euro nicht übersteigt. Die
Geltendmachung eines Zinsanspruchs soll unterbleiben, wenn der berechnete
Zinsbetrag einen Wert von 20 Euro nicht übersteigt.

12. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

12.1 Bei allen Veröffentlichungen, Bekanntgaben und Werbemaßnahmen, die im Zu-
sammenhang mit der durch den Landkreis geförderten Maßnahme stehen, ist
auf die Förderung durch den Landkreis hinzuweisen.

12.2 Von den im Zusammenhang mit der durch den Landkreis geförderten Maßnahme
erstellten Plakaten, Programmen, Dokumentationen, Werbematerialien etc. ist je

ein Exemplar kostenlos mit dem Verwendungsnachweis dem Landkreis zu Do-
kumentationszwecken zur Verfügung zu stellen.

Teil III
Vorzeitiger Maßnahmebeginn

13. Antragstellung und Prüfung

13.1. Antragstellung

Gemäß Nr. 1.3 der VV-LHO LSA zu § 44 dürfen Zuwendungen zur Projektförde-
rung nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen wor-
den sind. Ausnahmsweise kann ein vorzeitiger Maßnahmebeginn zugelassen
werden. Hierzu bedarf es eines Antrages auf Zulassung einer Ausnahme vom
Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns. Die Antragstellung hat rechtzeitig vor
Beginn der geplanten Maßnahme durch den Zuwendungsempfänger zu erfolgen.
Dies kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auch zeitgleich mit der
Antragstellung auf die Gewährung einer Zuwendung durch den Landkreis unter
Verwendung des Antragsvordrucks (vgl. Anlage 1) erfolgen.

Eine Refinanzierung bereits begonnener Maßnahmen ist rechtlich unzulässig.

13.2 Prüfung des Antrages

Insbesondere unter Heranziehung der rechtlichen Bestimmungen gemäß dem
RdErl. vom 07.08.2013 (Zuwendungsrechtsergänzungserlass), Abschnitt 6 –
Vorzeitiger Maßnahmebeginn- in der jeweils geltenden Fassung, prüft die Ver-
waltung den Antrag auf Zulassung einer Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen
Maßnahmebeginns. Die Bewilligung bzw. die Ablehnung eines Antrages erteilt
die Verwaltung schriftlich durch Erlass eines Bescheides (Beschluss des Kultur-
und Tourismusausschusses vom 04.05.2016, Beschluss-Nr. 28-05/2016).

Bei Anträgen von besonderer Bedeutung verbleibt die Entscheidung über den
vorzeitigen Maßnahmebeginn beim Kultur- und Tourismusausschuss (Beschluss
des Kultur- und Tourismusausschuss vom 04.05.2016, Beschluss-Nr. 28-
05/2016).
In diesen Fällen prüft die Verwaltung die Anträge und erarbeitet eine Beschluss-
empfehlung für den Fachausschuss, der hierüber grundsätzlich in öffentlicher
Sitzung entscheidet.

Teil IV
Sonstige Förderbestimmungen

14. Komplementärfinanzierung durch den Landkreis

14.1 Der Landkreis kann Zuwendungen zur Komplementärfinanzierung für kulturelle
Projekte und Vorhaben, die durch das Land im Rahmen einer Landesrichtlinie
gefördert werden bzw. werden sollen, gewähren, soweit damit das besondere
Interesse des Landkreises an dem zu fördernden Projekt oder Vorhaben nachge-
wiesen werden soll bzw. die Mitfinanzierung des Landkreises die Fördervoraus-
setzung durch das Land ist und entsprechende Haushaltsmittel des Landkreises
hierfür zur Verfügung stehen.

14.2 Die Verwaltung hat sich bei Fördermaßnahmen gemäß Pkt. 14.1 mit dem Land
insbesondere hinsichtlich der Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises ab-
zustimmen.

Teil V
Schlussbestimmungen

15. In-Kraft-Treten

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kultur
und Kunst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Kultur- und Kunstförderrichtlinie) tritt
nach dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Kunst und Kultur im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vom 31. Januar 2008
außer Kraft.

Köthen (Anhalt), 11.05.2017

gez. U. Schulze
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

(1) Die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Seitenzahlen sind nicht mit den Seitenzahlen des Amts-
blattes identisch.

(2) Die Anlage 1 (Antragsvordruck) und die Anlage 2 (Antrag auf Verzicht auf die Einlegung eines
Rechtsbehelfes) sind nicht Bestandteil dieser Bekanntmachung. Sie sind beim zuständigen
Fachamt des Landkreises (Schulverwaltungs- und Kulturamt) erhältlich und stehen zusätzlich
unter www.anhalt-bitterfeld.de zum download bereit.
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Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der
Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für
Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und Behandlung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat der Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Be-
schäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI) hat in seiner Sit-
zung am 28. März 2017 auf der Grundlage des § 5 Abs. 3 Ziffer 2 des Gesetzes über
die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (AnstG LSA) i. V. m. § 12 der Satzung
der KomBA-ABI über den von der AöR aufgestellten und vom Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Anhalt-Bitterfeld geprüften Jahresabschluss der KomBA-ABI zum 31.12.2015
wie folgt beschlossen:

1. Der Jahresabschluss der Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen
Rechts für Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wird
mit einer Bilanzsumme zum 31.12.2015 in Aktiva und Passiva mit
17.993.528,91 EUR festgestellt wird. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Ver-
lustrechnung weisen einen Überschuss von 3.400 EUR aus.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 3.400 EUR wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Nach dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des
Lageberichtes für 2015 hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
mit Datum vom 16. Februar 2017 den im Folgenden wiedergegebenen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Gemäß § 140 KVG LSA obliegt dem Rechnungsprüfungsamt die örtliche Prüfung des
Jahresabschlusses der Anstalten des öffentlichen Rechts nach Maßgabe des § 142 Abs.
1 KVG LSA. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen haben wir den Jahresabschluss,
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang, unter Ein-
beziehung des Rechnungswesens der

„Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit des
Landkreises Anhalt-Bitterfeld“

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft.
Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss
gemäß § 20 wurden von der AöR unter der Gesamtverantwortung des Vorstandes erstellt.

Unsere Aufgabe war es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 142 KVG LSA sowie
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss nebst Anhang unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lageplan ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wur-
den die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
der KomBA-ABI sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen des Vorstandes der KomBA-ABI sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unter dem Gesichtspunkt der erkennbaren Notwendigkeit des Aufbaues eines qualitativen
und effektiven Forderungsmanagements und der Erarbeitung der hierzu erforderlichen
Arbeitsgrundlagen mit der Zielstellung, im Wirtschaftsjahr 2017 die Werthaltigkeit der aus-
gewiesenen Forderungen nachweisen zu können, bestätigen wir den Jahresabschluss.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
sprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den
ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen zutreffendes Bild von
der Lage der KomBA-ABI und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Der Lagebericht steht unbeschränkt im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der KomBA-ABI und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung dar. Gegen den Vorschlag des Vorstandes den Jah-
resgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, bestehen keine Bedenken.“

3. Bekanntmachung
Der vorstehende Jahresabschluss der KomBA-ABI wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Der Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 19. Juni 2017 bis einschließlich 27. Juni
2017 in der Dienststelle der Jobcenter – Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für
Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in 06749 Bitterfeld - Wolfen,
Ortsteil Bitterfeld, Chemieparkstraße 7, Zimmer 5030, während der Öffnungszeiten zur
Einsichtnahme aus.

Köthen (Anhalt), den 16. Juni 2017

gez. U. Schulze
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Bekanntmachung des Abwasserzweckberbandes Westliche
Mulde

Ausschusssitzung am 28.06.2017

Die nächste Ausschusssitzung des AZV Westliche Mulde findet am

28.06.2017 um 14.00 Uhr

in der Berliner Str. 06, 06749 Bitterfeld-Wolfen, großer Beratungsraum statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit, Bestimmung des Protokollführers

TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung

TOP 3 - Einwendungen zur Niederschrift vom 29.05.2017

TOP 4 - Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 29.05.2017

TOP 5 - Informationen, Anfragen

Nicht öffentlicher Teil

- Rechtsangelegenheiten
- Stundungsangelegenheiten
- Vergaben

gez. Tetzlaff
Vorsitzender der Verbandsversammlung
Abwasserzweckverband Westliche Mulde

Bekanntmachung des Zweckverbandes Goitzsche

Verbandsversammlung am 26.06.2017

Die nächste öffentliche Sitzung des Zweckverbandes Goitzsche findet am Montag, dem
26. Juni 2017, um 14.00 Uhr im Versammlungsraum der Gemeinde Muldestausee in der
Gemeinde Muldestausee, OT Pouch, Neuwerk 3, statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

I/1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

I/2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
I/3. Einwendungen zum öffentlichen Teil der Niederschrift vom 20.03.2017
I/4. Bericht des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
I/5. Aufhebung Beschluss 01/2016 vom 29.02.2016 zur Aufwandsentschädigungs-

satzung (Beschlussvorlage 06/2017)
I/6. Neufassung Aufwandsentschädigungssatzung (Beschlussvorlage 07/2017)
I/7. Durchführung Vorhaben Infrastrukturmaßnahmen Goitzsche

(Beschlussvorlage 08/2017)
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I/8. Beteiligung am B-Plan Gemarkung Mühlbeck (Beschlussvorlage 09/2017)
I/9. Anfragen und Anregungen der Verbandsmitglieder
I/10. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nicht öffentlicher Teil

II/1. Einwendungen zum nicht öffentlichen Teil der Niederschrift vom 20.03.2017
II/2. Bericht des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
II/3. Anfragen und Anregungen
II/4. Schließung der Sitzung

Muldestausee, 6.06.2017

gez. Lars-Jörn Zimmer
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Bekanntmachung der 1. Verbandsversammlung 2017
des Trinkwasserzweckverbandes Zörbig

Termin: Dienstag, den 20.06.2017
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Ort: 06780 Zörbig, Lange Straße 34, (Beratungsraum des TZV Zörbig)

Tagesordnung der Verbandsversammlung

I. Öffentlicher Teil:
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der

Beschlussfähigkeit
TOP 3: Abstimmung der Tagesordnung
TOP 4: Protokollkontrolle (vom 29.11.2016)
TOP 5: Diskussion und Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2016
TOP 6: Betriebliche Informationen
TOP 7: Sonstiges
TOP 8: Anfragen der Mitglieder

II. Nichtöffentlicher Teil:

TOP 9: Rechtsangelegenheiten

Zörbig, 31.05.2017

gez. Nogossek
Vorsitzender der Verbandsversammlung
TZV Zörbig

Nächste Erscheinungstermine: 30.06.2017 und
14.07.2017

Redaktionsschlusstermine: 16.06.2017 und
30.06.2017
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